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Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für den Besuch einer 
Kindertageseinrichtung (Kindergärten, Kinderkrippen, Kinderhorte, Kooperative Ganztagsbildung) 

 
 

Die Stadt Ingolstadt erlässt aufgrund von Art. 1, 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04. April 1993 (GVBl S. 264, BayRS 
2024-1-I), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573) geändert 
worden ist, folgende Satzung: 
 
Die Satzung über die Gebühren für den Besuch einer Kindertageseinrichtung (Kindergärten, 
Kinderkrippen, Kinderhorte, Kooperative Ganztagsbildung) vom 29. Oktober 2002 (AM Nr. 46 
vom 13.11.2002), die zuletzt durch Satzung vom 09. Juli 2024 (AM Nr. 30 vom 24.07.2024) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
§ 1 Änderungen 

 
1. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 
(2) Die Besuchsgebühren werden für 12 Kalendermonate erhoben. Im Kindergarten wird ein 
Elternbeitragszuschuss des Freistaates Bayern nach der jeweils geltenden Regelung in 
Abzug gebracht. In der Kinderkrippe wird ein Elternbeitragszuschuss im Einzelfall abgezogen, 
wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 
 
 

2. In § 3 Abs. 3 und in § 3 Abs. 4 werden die Worte „§ 4 Abs. 1, Abs. 2“ durch die Worte „§ 4 
Abs. 1, Abs. 1a, Abs 1b, Abs. 2“ ersetzt. 

 
 
3. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

(1) Die Besuchsgebühr beträgt ab dem 01.09.2025 für die vereinbarten täglichen 
Betreuungszeiten im Monat: 

 
Betreuungszeiten täglich  im Kindergarten im Kinderhort in der Kinderkrippe 
1 - 2 Stunden - - - 
2 - 3 Stunden -                135,00 € - 
3 - 4 Stunden                50,00 €                 150,00 €                 250,00 €  
4 - 5 Stunden                65,00 €                 165,00 €                 275,00 €  
5 - 6 Stunden                80,00 €                 180,00 €                 300,00 €  
6 - 7 Stunden                95,00 €                 195,00 €                 325,00 €  
7 - 8 Stunden                110,00 €                 210,00 €                 350,00 €  
8 - 9 Stunden                125,00 €                 225,00 €                 375,00 €  
mehr als 9 - 10 Stunden                140,00 €  240,00 €                                  400,00 €  

 
  

4. Nach § 4 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 
 
(1a) Die Besuchsgebühr beträgt ab dem 01.09.2026 für die vereinbarten täglichen 
Betreuungszeiten im Monat: 
 

Betreuungszeiten täglich  im Kindergarten im Kinderhort in der Kinderkrippe 
1 - 2 Stunden - - - 
2 - 3 Stunden -                148,50 € - 
3 - 4 Stunden                55,00 €                 163,50 €                 275,00 €  
4 - 5 Stunden                70,00 €                 178,50 €                 300,00 €  
5 - 6 Stunden                85,00 €                 193,50 €                 325,00 €  



6 - 7 Stunden                100,00 €                 208,50 €                 350,00 €  
7 - 8 Stunden                115,00 €                 223,50 €                 375,00 €  
8 - 9 Stunden                130,00 €                 238,50 €                 400,00 €  
mehr als 9 - 10 Stunden                145,00 €  253,50 €                                  425,00 €  

 
 

5. Nach § 4 Abs. 1a wird folgender Abs. 1b eingefügt: 
 
(1b) Die Besuchsgebühr beträgt ab dem 01.09.2027 für die vereinbarten täglichen 
Betreuungszeiten im Monat: 
 

Betreuungszeiten täglich  im Kindergarten im Kinderhort in der Kinderkrippe 
1 - 2 Stunden - - - 
2 - 3 Stunden -                163,35 € - 
3 - 4 Stunden                60,50 €                 178,35 €                 302,50 €  
4 - 5 Stunden                75,50 €                 193,35 €                 327,50 €  
5 - 6 Stunden                90,50 €                 208,35 €                 352,50 €  
6 - 7 Stunden                105,50 €                 223,35 €                 377,50 €  
7 - 8 Stunden                120,50 €                 238,35 €                 402,50 €  
8 - 9 Stunden                135,50 €                 253,35 €                 427,50 €  
mehr als 9 - 10 Stunden                150,50 €  268,35 €                                  452,50 €  

 
 

6. § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Die Mindestbetreuungszeit darf im Durchschnitt einer Woche (Montag bis Freitag) im 
Kinderhort 10 Stunden und in der Kinderkrippe und im Kindergarten 20 Stunden nicht unter-
schreiten. Die Mindestbetreuungszeit für den Kindergarten beträgt drei bis vier Stunden 
täglich und wird als pädagogische Kernzeit am Vormittag zwischen 8.00 Uhr und 11.45 Uhr 
festgelegt.  
 

 
§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. September 2025 in Kraft. 


